
Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow am
22.05.2023. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im
amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land am 19.07.2023 erfolgt.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Landesplanungsgesetz
(LPlG) mit Schreiben vom __.__.202_beteiligt worden.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist, nach ortsüblicher
Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land, am 13.03.2024 durch
öffentlichen Aushang des Vorentwurfs vom 14.03.2024 bis einschließlich 19.04.2024 durchgeführt
worden.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben
vom 18.03.2024 frühzeitig unterrichtet und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufgefordert worden.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

5. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow hat am __.__.202_ den Entwurf der Bebauungsplans
mit Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

6. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben
vom __.__.202_ und __.__.202_ zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert
worden. Zugleich wurden sie gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über die öffentliche Auslegung informiert.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie
dessen Begründung mit Umweltbericht und den nach Einschätzung der Gemeinde Durcherow
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der Zeit vom
__.__.20__ bis zum __.__.20__ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite des Amtes Anklam-Land
unter der Adresse https://............................................................. und über das Bau- und Planungsportal
M-V unter der Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene veröffentlicht.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist haben die zur Veröffentlichung bestimmten Unterlagen
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB zusätzlich wie folgt öffentlich ausgelegen:

im Amt Anklam-Land,  Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow während folgender Zeiten:

Dienstag:      9:00 Uhr - 11:30 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Donnerstag: 9:00 Uhr - 11:30 Uhr und 12:30 Uhr - 15:00 Uhr

Die Veröffentlichung ist mit den in § 3 Abs. 2 Satz 4 genannten Hinweisen durch Veröffentlichung im
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Anklam-Land am __.__.20__ ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 5 BauGB wurde ab dem Tag des Abdrucks im amtlichen Bekanntmachungsblatt
des Amtes Anklam-Land der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung  in das Internet unter der Adresse
https://www............................... in das Bau- und Planungsportal M-V unter Adresse
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene eingestellt.

Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB wurde i. V. m § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht 
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

8. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.20__ geprüft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

9. Der katastermäßige Bestand am .............................. wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich
der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da
die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : .......... vorliegt.

Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Anklam, den ___.___. 202_ Siegel Kataster- und Vermessungsamt des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald

10. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie dem Text (Teil B), wurde am
___.___. 20___ von der Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow als Satzung beschlossen. Die
Begründung zum Bebauungsplan einschließlich Umweltbericht und Anlagen wurde mit Beschluss der
Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow vom ___.___. 20___ gebilligt.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

12. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Stelle bei der der Bebauungsplan  einschließlich des Umweltberichtes und der
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB auf Dauer während der Dienstzeiten von jedermann
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ___.___. 20___ im
amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 Abs. 2
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf
die Bestimmung des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Jul 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, S. 467), hingewiesen worden.
Die Bekanntmachung wurde ab dem Tag ihres Abdrucks im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes
Anklam-Land in das Internet unter der Adresse https://www................................ eingestellt. Nach seiner
Ausfertigung wurde der Bebauungsplan gemäß § 10a Abs. 2 BauGB ergänzend auf der Internetseite des
Amtes Anklam-Land unter der Adresse https://www.................... sowie in das Bau- und Planungsportal
M-V unter der Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene eingestellt.

Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des ___.___. 20___ in Kraft getreten.

Ducherow, den ___.___. 202_ Siegel gez. Weitmann, Bürgermeister

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (SO) "Agri-Photovoltaik und Landwirtschaft"

durch Baugrenzen gebildete überbaubare Grundstücksfläche

3. Baugrenzen und Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

SO

6.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenerklärung gem. PlanZV und BauNVO
I. Festsetzungen

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)

Höhe der Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß über GeländeOK 6,5

0,40

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung "Landwirtschaftsweg"

5. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und  Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche

Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

III. Darstellungen der Planungsgrundlage

Grenzpunkt unvermarkt

Grenzpunkt vermarkt

137
138

30 m-Waldabstandslinie gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V

II.  Nachrichtliche Übernahmen

Im Rahmen der allgemein festgesetzten Nutzung sind im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans nur solche baulichen Anlagen und Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu diesem
Bebauungsplans verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss
eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a GB und i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB)

2. Art der baulichen Nutzung

2.1 Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Agri-Photovoltaik und
Landwirtschaft" dient der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaik-Modulen zur
Stromerzeugung bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung sowie der zugehörigen
technischen Vorkehrungen und Einrichtungen für den Aufbau, die Wartung und den Betrieb
der Anlagen sowie zur Einspeisucng des Stroms in ein Netz der allgemeinen Versorgung.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.2 Zur Herstellung der Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage und ausschließlich im technischen
und sachlichen Zusammenhang mit diesem sind im gesamten sonstigen Sondergebiet
insbesondere folgende Anlagen zulässig:

1. Photovoltaik-Module einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden;

2. landwirtschaftliche Nutzung einschließlich der daführ erforderlichen Anlagen;

3. technische Einrichtungen und Anlagen zum Betrieb der Photovoltaik-Module und zur
Einspeisung des Stroms in ein Netz der allgemeinen Versorgung wie Wechselrichter,
Trafo- und Übergabestationen, Steuerungs- und Überwachungseinrichtungen;
Blitzschutzeinrichtungen, Wettermasten);

4. technische Einrichtungen und Anlagen zur netzgebundenen oder netzunabhängigen
  Speicherung von elektrischer Energie;

5. technische Einrichtungen und Anlagen für Wartung, Instandhaltung, Service und Pflege
der Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage;

6. unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabel, auch für Starkstrom und Daten;

7. die für die Erschließung und Wartung des Gebietes erforderlichen befahrbaren Wege;

8. Einrichtungen und Anlagen für die Sicherheitsüberwachung der Agri-Photovoltaik- 
 Freiflächenanlage;

9. Einfriedungen mit max. 2,0 m hohen transparenten Zaunanlagen mit Umsteigeschutz zur
 Sicherung der Anlage.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.3 Die Errichtung von Nebenanlagen zur Unterbringung der nach textlicher Festsetzung Nr. 2.2
zulässigen technischen Einrichtungen und Anlagen, insbesondere von Transformatoren bzw.
Umspannern, ist auch auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 23 Abs. 5 BauNVO)

3.     Maß der baulichen Nutzung

3.1 Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist
nicht zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

3.2 Abweichend von der zeichnerischen festgesetzen Höhe baulicher Anlagen dürfen Masten
für Videoüberwachungen, Wettermasten, Einrichtungen in der Schaltanlage und im
Umspannwerk eine Höhe von bis zu 12,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche sowie
Blitzschutzeinrichtungen eine Höhe von bis zu 15,0 m über der natürlichen
Geländeoberfläche aufweisen.

        (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

3.3 Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die natürliche
Geländeoberfläche.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

4. Grünflächen

Die privaten Grünflächen sind mit regional- und standorttypischem Saatgut als Wiesenfläche
herzustellen und zu unterhalten.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

5.     Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

5.1 Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplatzflächen

Die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplatzflächen ist nur in wasser- und
luftdurchlässiger Bauart herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind
unzulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.2 Durchlässigkeit der Einfriedung des Sondergebiets "Agri-Photovoltaik und Landwirtschaft"
für Kleintiere

Bei der zulässigen Einfriedung der Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einem Zaun ist ein
Mindestabstand der unteren Kante der Einfriedung vom Erdboden von 15 cm einzuhalten.

        (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.3 Beleuchtung

Eine Beleuchtung der Agri-Photovoltaik-Anlage ist nicht zulässig. Ausnahmsweise darf die
Agri-PV-Anlage zur Abwehr unbefugten Zutritts oder zur Behebung technischer Defekte für
die Dauer der hierfür notwendigen Zeit beleuchtet werden.

        (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

II. Hinweise
Hinweis 01: Städtebaulicher Vertrag

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Durchführungsvertrag.

Hinweis 02: Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Im Zuge der Abhandlung der Eingriffsregelung wurde ein externer Ausgleichsbedarf in einem
Umfang von 408.883 KFÄ (m²)  ermittelt.

Die Deckung des Ausgleichsbedarfs erfolgt über eine Umwandlung von intensiv genutzten
Ackerflächen in Brachflächen in einem Umfang von rd. 11,5 ha sowie in extensive Mähwiese mit
Mahd nicht vor dem 1. September in einem Umfang von rd. 4,6 ha. Die Maßnahmen beziehen
sich auf folgende Flächen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans: Flurstücke 123
und 124/2 der Flur 1 Gemarkung Ducherow. Für die Herstellung und Unterhaltung der
Maßnahmenflächen gelten die Anforderungen der "Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-
Vorpommern", Maßnahmentyp 2.33 "Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption
als Mähwiese" und Maßnahmentyp 2.31 "Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen".

Teil B - Text

I. Textliche Festsetzungen
1. Zulässigkeit von Vorhaben

Hinweis 03: Artenschutzfachliche Hinweise

Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für besonders
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. des Gesetzes über
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und Verordnung zum Schutz wild lebender
Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGB. I S.
258 [896]) wird hingewiesen.

Über Ausnahmen zu den gesetzlichen Bestimmungen des besonderen Artenschutzes entscheidet
die untere Naturschutzbehörde.

Bei der Umsetzung der Planung sind folgende artenschutzrechtlichen Maßnahmen zu beachten:

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Fledermäuse (FM-VM):

FM-VM 1: Abstandsregelung Zaun zu Fledermausflugstraßen

Zur Vermeidung von potenziellen Kollisionen von Fledermäusen mit der Umzäunung ist
entlang aller angrenzenden Gehölzbereiche ein Mindestabstand von 5 m zwischen
dem zu errichtendem Zaun und der mittleren Traufkante der Gehölze einzuhalten.
Dieser Abstand ist ebenfalls für die Lückenbereiche in den Waldkanten mit ruderalem
Kriechrasen, Fels- und Mauerfluren sowie Lesesteinhaufen einzuhalten. Zudem darf
beim Übersteigschutz des Zauns in diesen Bereichen keine Ausführung mit
Stacheldraht gewählt werden, da Fledermäuse daran hängen bleiben können.

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Brutvögel (BV-VM)

BV-VM 1: Bauzeitenregelung für Brutvögel

Zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen im Zusammenhang mit mittelbaren
Wirkungen, z. B. optische oder akustische Wirkungen des Baubetriebes, erfolgt die
Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit, d. h. nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis
28. Februar. Die Baumaßnahmen sind unmittelbar nach der Baufeldfreimachung zu
beginnen (spätestens bis zum 1.3.) und ohne eine Unterbrechung von mehr als 5
Tagen fortzuführen.

Alternativ ist ein Baubeginn innerhalb der Brutzeit möglich, wenn die Ackerbereiche
des Baufeldes bis Ende Februar (28.2.) als Schwarzbrache angelegt und diese bis zum
Beginn der Bauarbeiten als solche aufrechterhalten wird. Die Bodenbearbeitung muss
bis zum Baubeginn alle 4 Wochen wiederholt werden, um die Fläche vegetationslos/
kurz zu halten. Die Herstellung der Schwarzbrache erfolgt durch Pflügen. Die
Umsetzung der Maßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen.
Auf Anweisung der ökologischen Baubegleitung hin ist die Herstellung der
Schwarzbrache ggf. zu wiederholen.

Vor einem Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist durch ornithologisch geschultes
Fachpersonal nachzuweisen, dass im betroffenen Bereich keine Brutvögel siedeln.
Sind seit der letzten Bautätigkeit mehr als 5 Tage vergangen, ist das Baufeld inklusive
50 m-Umfeld erneut auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu überprüfen.

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Rotmilan (Rm-VM)

Rm-VM 1: Strikte Bauzeitenregelung für den Rotmilan

Zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen im Zusammenhang mit mittelbaren
Wirkungen, z. B. optische oder akustische Wirkungen des Baubetriebes sind alle
Baumaßnahmen im 300 m-Umfeld um das besetzte Revier sowie im nicht kartierten
300 m-Umfeld im Nordwesten außerhalb der Kernbrutzeit des Rotmilans (Anfang März
bis Mitte Juli) durchzuführen.

Durch ornithologisch geschultes Fachpersonal kann eine zweimalige Kontrolle im März
und April auf eine erneute Brut des Rotmilans im bekannten Horst stattfinden. Gleiches
gilt für den nicht kartierten 300 m-Bereich im Nordwesten. Bei Nichtbesetzung können
auch im 300 m-Umfeld des kartierten Reviers sowie des nicht kartierten Bereiches im
Nordwesten Baumaßnahmen innerhalb des besagten Zeitraumes durchgeführt werden.
Geltende Regelungen aus der BV-VM 1 sind zu beachten.

artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme:

Fl-CEF 1: Schaffung alternativer Bruthabitate zum Schutz der Feldlerche

Zur Vermeidung des Schädigungsverbotes ist eine intensiv genutzte Ackerfläche in
einem Umfang von rd. 11,4 ha durch Selbstbegrünung in eine Brachfläche umzuwan-
deln. Die Brachfläche ist alle zwei Jahre im Herbst / Winter umzubrechen, um den
Pioniercharakter zu erhalten (ggf. ist der Rhythmus an die Vegetationsstruktur anzu-
passen).

Die für den Biotopausgleich geplante Umwandlung von Acker in Brachfläche auf den
Flurstücken 123 und 124/2 der Flur 1 in der Gemarkung Ducherow (siehe Hinweis 01)
wird in einem Umfang von 11,4 ha multifunktional als CEF-Maßnahme für die
Feldlerche angerechnet. Die Nutzungsoption der Brachfläche als Mähwiese ist für die
multifunktional angerechnete Maßnahmenfläche ausgeschlossen.

Hinweise 04: Bodendenkmalpflege - Fundmeldepflicht

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11
DSchG M-V. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern (DSchG M-V) vom
06.01.1998 in der geltenden Fassung (GVO Bl. M-V S. 12) die zuständige untere
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M- V in
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige.

Hinweis 05: Gewässerschutz

Die Lagerung und Verwendung von wassergefährdenden Stoffen (Transformatorenöl u. ä.) ist
gemäß § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) bei der unteren Wasserbehörde anzeigepflichtig.

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V - Geologischer Dienst- meldepflichtig. [(§ 8, § 9,
§10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19.06.2020 i.d.F. des BGBL. 1, S.1387)].

Hinweis 06: Meliorationsanlagen

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene Leitungssysteme
(Meliorationsanlagen in Form von Drainagerohren oder sonstige Rohrleitungen) sind
ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden.
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Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
"Agri-Photovoltaikanlage Schmuggerow"
(Entwurf)

Gemeinde Ducherow
Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

März 2026

1 : 3.000

Geoinformationen:
© GeoBasis-DE/M-V, 2026; http://www.lverma-mv.dewesentliche Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 348)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - Bau
NVO) in der Fassung der Bekanntmachug vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Agri-Photovoltaikanlage Schmuggerow" der Gemeinde Ducherow
Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2019 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)  sowie der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Ducherow vom  .................. für das Bebauungsplangebiet der
Flurstücke 22, 23, 24, 25, 26, 31/2,  31/3 und 34 tlw. der Flur 4 der Gemarkung Schmuggerow sowie des Flurstückes 60 tlw. der Flur 5 der Gemarkung Schmuggerow folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Agri-Photovoltaikanlage Schmuggerow“, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Maßstab
1:3.000

Teil A - Planzeichnung ENTWURF!
Noch nicht rechtsverbindlich!

0 50 m 150 m25 m

Plangrundlage
Flurstücksinformationen: ALKIS®-Datensätze
                                        Auszug: 02/2026
Lagebezug: ETRS 89 UTM 33   8-stellig

Ausschnitt 2: Zufahrt 2 M 1:750Ausschnitt 1: Zufahrt 1 M 1:750
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